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Abschnitt 1 

Leichenwesen und Bestattung 
 

 
Art. 1 

Bestattung 

(1) 1Jede Leiche muß bestattet werden, und zwar durch Beisetzung in ei-

ner Grabstätte (Erdbestattung) oder durch Einäscherung in einer Feuerbe-
stattungsanlage und Beisetzung der in einer festen Urne verschlossenen 

Aschenreste in einer Grabstätte (Feuerbestattung) oder durch Einäsche-
rung in einer Feuerbestattungsanlage und Beisetzung der Urne von einem 

Schiff auf hoher See (Seebestattung). 2 Leichen und Aschenreste Verstor-
bener müssen, wenn dieses Gesetz nichts anderes zuläßt, auf Friedhöfen 

beigesetzt werden. 

(2) 1 Für Art, Ort und Durchführung der Bestattung ist, soweit öffentliche 

Belange nicht entgegenstehen, der Wille des Verstorbenen oder, wenn der 

Verstorbene noch nicht 16 Jahre alt oder wenn er geschäftsunfähig war, 
der Wille der Personensorgeberechtigten zu berücksichtigen. 2 Ist der Wille 

des Verstorbenen oder der Personensorgeberechtigten nicht nachweisbar, 
so kommt es auf den Willen der Angehörigen an, die auf Grund des Art. 

15 Abs. 2 Nr. 1 für die Bestattung zu sorgen haben. 

 
Art. 2 

Ärztliche Leichenschau 

(1) Jede Leiche muß vor der Bestattung zur Feststellung des Todes, der 
Todesart (natürlicher oder nicht natürlicher Tod) und der Todesursache 

von einem Arzt untersucht werden (Leichenschau). 

(2) 1Auf Verlangen eines jeden auf Grund des Art. 15 zur Veranlassung 

der Leichenschau Verpflichteten oder einer nach Art. 14 Abs. 2 zuständi-

gen Stelle oder deren Beauftragten sind zur Leichenschau verpflichtet, 

1. jeder Arzt, der in dem Gebiet der Kreisverwaltungsbehörde, in dem sich 
die Leiche befindet, oder in dem Gebiet einer angrenzenden kreisfreien 

Gemeinde niedergelassen ist, 

2. in Krankenhäusern und Entbindungsheimen außerdem jeder dort tätige 

Arzt. 
2Ein Arzt, der für die Behandlung von Notfällen eingeteilt ist und die ver-
storbene Person vorher nicht behandelt hat, kann sich im Rahmen seiner 



Pflicht nach Satz 1 auf die Feststellung des Todes, des Todeszeitpunktes, 
des Zustandes der Leiche und der äußeren Umstände beschränken, wenn 

sichergestellt ist, daß der behandelnde Arzt oder ein anderer Arzt die noch 

fehlenden Feststellungen treffen wird. 

(3) Der Arzt kann die Leichenschau verweigern, wenn sie ihn oder einen 

Angehörigen, zu dessen Gunsten ihm in Strafverfahren wegen familien-
rechtlicher Beziehung das Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, der Gefahr 

aussetzen würde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit ver-

folgt zu werden. 

  
Art. 3 

Betretungs- und Auskunftsrecht 

(1) 1Zur Leichenschau dürfen der Arzt und die von ihm zugezogenen 

Sachverständigen und Gehilfen jederzeit den Ort betreten, an dem sich 
die Leiche befindet. 2Der Inhaber der tatsächlichen Gewalt hat ihnen 

Grundstücke, Räume und bewegliche Sachen zugänglich zu machen. 

(2) 1Wer den Verstorbenen unmittelbar vor dem Tod berufsmäßig behan-

delt oder gepflegt hat, oder wer mit der verstorbenen Person zusammen-
gelebt hat oder die Umstände des Todes kennt, hat auf Verlangen des Arz-

tes, der die Leichenschau vornimmt, unverzüglich die zu diesem Zweck er-

forderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen. 2Die gleiche 
Verpflichtung trifft jeden Arzt, der den Verstorbenen nach dessen Tod un-

tersucht hat. 3Der Verpflichtete kann die Auskunft und die Vorlage von Un-
terlagen verweigern, soweit er dadurch sich selbst oder einen in § 383 

Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen der 
Gefahr aussetzen würde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrig-

keit verfolgt zu werden. 

 
Art. 3a 

Todesbescheinigung 

(1) Der Arzt hat über die Leichenschau eine Todesbescheinigung auszu-
stellen, die aus einem vertraulichen und einem nicht vertraulichen Teil be-

steht. 

(2) 1Die Todesbescheinigung wird bei der unteren Behörde für Gesundheit, 

Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz, in deren Bezirk der 
Sterbeort liegt, aufbewahrt. 2Liegt der Sterbeort außerhalb des Geltungs-

bereichs dieses Gesetzes, so ist für die Aufbewahrung die untere Behörde 

für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz zu-
ständig, in dessen Bereich der Wohnort der verstorbenen Person liegt. 
3Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und 
Verbraucherschutz dürfen die Todesbescheinigung zur Erfüllung ihrer Auf-

gaben auswerten. 

(3) 1Personenbezogene Auskünfte aus dem vertraulichen Teil der Todes-

bescheinigung dürfen nur erteilt, Einsicht in diesen nur gewährt werden, 
wenn die verstorbene Person zu Lebzeiten hierin eingewilligt hat oder so-

weit dies für Gerichte, Staatsanwaltschaften oder Polizei zur Verfolgung 
von Straftaten oder für das Zentrum Bayern Familie und Soziales zu seiner 



Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 2Abweichend von Satz 1 können Aus-

künfte erteilt oder Einsicht auch gewährt werden, 

1. soweit die auskunftsuchende Person oder Behörde ein berechtigtes In-

teresse an der Kenntnis über die Todesumstände einer namentlich be-
zeichneten verstorbenen Person glaubhaft macht und kein Grund zu der 

Annahme besteht, daß durch die Offenbarung schutzwürdige Interessen 

des Verstorbenen beeinträchtigt werden, oder 

2. wenn eine Hochschule oder andere wissenschaftliche Einrichtung die 

Angaben für ein wissenschaftliches Forschungsvorhaben benötigt und 

a) durch sofortige Anonymisierung der Angaben oder auf andere Weise si-
chergestellt wird, daß schutzwürdige Interessen der verstorbenen Person 

nicht beeinträchtigt werden oder 

b) das öffentliche Interesse an der Forschung das schutzwürdige Interesse 

der verstorbenen Person erheblich übersteigt und der Zweck der For-
schung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Auf-

wand erreicht werden kann und kein Grund zu der Annahme besteht, daß 
das schutzwürdige Interesse von Angehörigen der verstorbenen Person an 

dem Ausschluß der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. 
3Die auskunftsuchende Person oder Behörde darf personenbezogene Da-
ten, die sie auf diese Weise erfährt, nur zu dem von ihr im Antrag angege-

benen Zweck verwenden. 

(4) 1Ob die Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 2 Nr. 2 vorliegen, ent-

scheidet die Regierung, in deren Bezirk die Auskunft oder Einsicht gewährt 
werden soll; betrifft das Forschungsvorhaben mehrere Regierungsbezirke, 

bestimmt das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege die zuständige 
Regierung. 2In den Fällen des Absatzes 3 Satz 2 Nr. 1 entscheidet die 

Kreisverwaltungsbehörde. 

(5) Befugnisse zur Einsichtnahme auf Grund anderer Rechtsvorschriften 

bleiben unberührt. 

  
Art. 4 

Kosten 

Die Verpflichtung, die Kosten der Leichenschau endgültig zu tragen, rich-
tet sich nach den für die Bestattungskosten geltenden Rechtsvorschriften, 

soweit nichts anderes bestimmt ist. 

 
Art. 5 

Allgemeine Anforderungen 
1Mit Leichen und Aschenresten Verstorbener darf nur so verfahren wer-

den, daß keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, ins-
besondere für die Gesundheit und für die Belange der Strafrechtspflege zu 

befürchten sind und die Würde des Verstorbenen und das sittliche Empfin-
den der Allgemeinheit nicht verletzt werden. 2Das gilt insbesondere für die 

Bestattung, die Leichenschau, die Bergung, Verwahrung, Einsargung, Auf-
bahrung, Beförderung und die Entfernung aus einer Grabstätte (Ausgra-

bung). 



  
Art. 6 

Tot- und Fehlgeburten, Körper- und Leichenteile 

(1) 1Für eine totgeborene oder während der Geburt verstorbene Leibes-

frucht mit einem Gewicht von mindestens 500 Gramm (Totgeburt) gelten 

die Vorschriften dieses Gesetzes und die auf Grund dieses Gesetzes ergan-
genen Rechtsvorschriften über Leichen und Aschenreste Verstorbener 

sinngemäß. 2Eine totgeborene oder während der Geburt verstorbene Lei-
besfrucht mit einem Gewicht unter 500 Gramm (Fehlgeburt) kann bestat-

tet werden. 3Sofern Fehlgeburten nicht nach Satz 2 bestattet werden, 
müssen sie, soweit und solange sie nicht als Beweismittel von Bedeutung 

sind, durch den Verfügungsberechtigten auf einem Grabfeld zur Ruhe ge-
bettet oder, wenn dies nicht möglich oder zumutbar ist, durch den Inhaber 

des Gewahrsams unter geeigneten Bedingungen gesammelt und in be-
stimmten zeitlichen Abständen auf einem Grabfeld zur Ruhe gebettet wer-

den. 4Fehlgeburten können aber auch hygienisch einwandfrei und dem 
sittlichen Empfinden entsprechend eingeäschert und dann auf einem Grab-

feld zur Ruhe gebettet werden. 5Verfügungsberechtigte sind unverzüglich 
in angemessener Form vom Inhaber des Gewahrsams über ihr Bestat-

tungsrecht nach Satz 2 und ihre Pflichten nach Satz 3 zu unterrichten. 
6Nach Einwilligung des Verfügungsberechtigten können Fehlgeburten auch 
für medizinische oder wissenschaftliche Zwecke herangezogen werden. 
7Sobald Fehlgeburten nicht mehr diesen Zwecken dienen, sind sie nach 
Satz 3 oder 4 auf einem Grabfeld zur Ruhe zu betten, sofern sie nicht 

nach Satz 2 bestattet werden. 

(2) Für aus Schwangerschaftsabbrüchen stammende Feten und Embryo-

nen finden Abs. 1 Sätze 2 bis 7 entsprechende Anwendung. 

(3) Körper- und Leichenteile müssen durch den Verfügungsberechtigten o-

der, wenn ein solcher nicht feststellbar oder verhindert ist, durch den In-
haber des Gewahrsams unverzüglich in schicklicher und gesundheitlich un-

bedenklicher Weise beseitigt werden, soweit und solange sie nicht medizi-
nischen oder wissenschaftlichen Zwecken dienen oder als Beweismittel 

von Bedeutung sind. 

  

Abschnitt 2 

Bestattungseinrichtungen 

  

Art. 7 
Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen 

Die Gemeinden sind verpflichtet, die erforderlichen Bestattungseinrichtun-

gen, insbesondere Friedhöfe und Leichenräume, auch für die Bestattung 

von Fehlgeburten, herzustellen und zu unterhalten, soweit dafür ein öf-

fentliches Bedürfnis besteht. 

 

  

Art. 8 
Friedhöfe 



(1) Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen, die den Verstorbenen als wür-

dige Ruhestätte und der Pflege ihres Andenkens gewidmet sind. 

(2) 1Träger von Friedhöfen können nur juristische Personen des öffentli-

chen Rechts sein. 2Friedhofsträger ist, wer den Friedhof in eigener Verant-

wortung verwaltet. 

(3) 1In den Gemeindefriedhöfen ist die Beisetzung der verstorbenen Ge-
meindeeinwohner und, wenn eine ordnungsmäßige Beisetzung nicht an-

derweitig sichergestellt ist, auch der im Gemeindegebiet oder in einem an-
grenzenden gemeindefreien Gebiet Verstorbenen oder tot Aufgefundenen 

zu gestatten. 2Die Grundstückseigentümer in gemeindefreien Gebieten ha-
ben der Gemeinde die Kosten zu ersetzen, die aus der Beisetzung der dort 

Verstorbenen oder tot Aufgefundenen entstehen und anderweitig nicht ge-

deckt sind. 

(4) 1In Friedhöfen der Kirchen oder Religionsgemeinschaften ist auch die 
Beisetzung Andersgläubiger unter den für sie üblichen Formen und ohne 

räumliche Absonderung zu gestatten, wenn eine andere geeignete Grab-
stätte nicht vorhanden ist; Absatz 3 gilt entsprechend. 2Bestattungs- und 

Totengedenkfeiern und die Gestaltung der Grabstätten dürfen das religi-

öse Empfinden der Kirche oder Religionsgemeinschaft nicht verletzen. 

  
Art. 9 

Anforderungen für Friedhöfe und Grabstätten 

(1) 1Die Friedhöfe und die einzelnen Grabstätten müssen so beschaffen 
sein, daß sie dem Friedhofszweck (Art. 8 Abs. 1), den Erfordernissen des 

Wasserhaushalts und der öffentlichen Sicherheit, insbesondere der Ge-
sundheit, entsprechen. 2Die Friedhöfe müssen sich in das Orts- und Land-

schaftsbild einfügen; die Erfordernisse einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung und die Ziele der Raumordnung sind zu beachten, die 

Grundsätze und die sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind zu be-

rücksichtigen. 

(2) 1Friedhöfe dürfen nur mit Genehmigung der zuständigen Behörde an-
gelegt oder wesentlich geändert werden. 2Die Genehmigung ist zu ertei-

len, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sind und sonstige 
Vorschriften des öffentlichen Rechts nicht entgegenstehen. 3Die Genehmi-

gung ist nicht erforderlich, wenn die Anlegung oder Änderung des Fried-

hofs in einem Bebauungsplan festgesetzt ist. 

(3) 1An die Gestaltung der Grabstätten in bestimmten Friedhöfen oder 

Friedhofsteilen können über den Absatz 1 hinausgehende Anforderungen 
gestellt werden, wenn im Gemeindegebiet andere Friedhöfe oder Fried-

hofsteile zur Verfügung stehen, für die solche zusätzlichen Anforderungen 
nicht gelten. 2Für Gemeindefriedhöfe darf von Satz 1 nicht zum Nachteil 

anderer Friedhöfe Gebrauch gemacht werden. 

 
Art. 9 a 

Verbote von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit 

(1) 1Der Friedhofsträger kann durch Satzung bestimmen, dass Grabsteine 
und Grabeinfassungen aus Naturstein nur aufgestellt werden dürfen, wenn 



sie nachweislich ohne schlimmste Formen von Kinderarbeit im Sinne von 
Art. 3 des Übereinkommens Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisa-

tion vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen 

zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (BGBl. 2001 II 
S. 1290, 1291) hergestellt worden sind. 2Herstellung im Sinne dieses Arti-

kels umfasst sämtliche Bearbeitungsschritte von der Gewinnung des Na-

tursteins bis zum Endprodukt. 

(2) 1Der Nachweis kann im Sinne von Abs. 1 Satz 1 erbracht werden 
durch 

 
1. eine lückenlose Dokumentation, wonach die Grabsteine oder Gra-

beinfassungen aus Naturstein ausschließlich in Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, weiteren Vertragsstaaten des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz hergestellt 
worden sind, oder 

2. die schriftliche Erklärung einer Organisation, wonach  
a) die Herstellung ohne schlimmste Formen von Kinderarbeit er-

folgt ist, 

b) dies durch sachkundige und unabhängige Kontrolleure regel-
mäßig und unangemeldet vor Ort überprüft wird und 

c) die ausstellende Organisation weder unmittelbar noch mittel-
bar an der Herstellung oder am Handel mit Naturstein beteiligt 

ist. 
2Ist die Vorlage eines Nachweises nach Satz 1 unzumutbar, genügt es, 

dass der Letztveräußerer schriftlich 
 

1. zusichert, dass ihm keine Anhaltspunkte dafür bekannt sind, dass 
die verwendeten Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein 

unter schlimmsten Formen der Kinderarbeit hergestellt worden sind, 
und 

2. darlegt, welche wirksamen Maßnahmen ergriffen worden sind, um 
die Verwendung von solchen Grabsteinen und Grabeinfassungen zu 

vermeiden. 

 
(3) Eines Nachweises im Sinne von Abs. 1 Satz 1 bedarf es nicht, wenn 

der Letztveräußerer glaubhaft macht, dass die Grabsteine oder Grabein-
fassungen aus Naturstein oder deren Rohmaterial vor dem 1. September 

2016 in das Bundesgebiet eingeführt wurden. 
 

Art. 10 
Ruhezeiten 

(1) 1Der Friedhofsträger bestimmt Ruhezeiten für Leichen und für Aschen-
reste Verstorbener. 2Die Ruhezeit für Leichen ist nach Anhörung des Ge-

sundheitsamts unter Berücksichtigung der Verwesungsdauer festzusetzen. 

(2) Während der Ruhezeit dürfen in einer Grabstätte weitere Leichen oder 

Aschenreste Verstorbener beigesetzt und Fehlgeburten oder Körper- und 
Leichenteile aufgenommen werden, wenn die Grabstätte dazu bestimmt 

und geeignet ist. 



 
Art. 11 

Schließung und Entwidmung 

(1) 1Der Friedhofsträger kann den Friedhof für weitere Beisetzungen 

schließen. 2Er darf den Friedhof entwidmen, wenn sämtliche Ruhezeiten 

abgelaufen sind. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit Grabnutzungs-

rechte entgegenstehen. 

(2) Zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit kann die zu-
ständige Behörde nach Anhörung des Friedhofsträgers Friedhöfe für wei-

tere Beisetzungen schließen und Umbettungen anordnen, ohne an Ruhe-

zeiten gebunden zu sein. 

(3) Wird ein Friedhof auf Grund gesetzlicher Vorschriften für einen ande-
ren öffentlichen Zweck in Anspruch genommen, so sind Leichen und 

Aschenreste Verstorbener, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, um-

zubetten. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Teile eines Friedhofs entsprechend. 

 
Art. 12 

Beisetzung außerhalb von Friedhöfen 

(1) 1Beisetzungen außerhalb von Friedhöfen sind mit Genehmigung der 
zuständigen Behörde zulässig. 2Die Genehmigung kann erteilt werden, 

wenn 

1. ein wichtiger Grund das rechtfertigt oder wenn es dem Herkommen ent-
spricht, 

2. der Bestattungsplatz den nach Art. 9 Abs. 1 für Friedhöfe geltenden Anfor-
derungen entspricht, 

3. die Erhaltung des Bestattungsplatzes während der Ruhezeit gesichert ist 
und 

4. überwiegende Belange Dritter nicht entgegenstehen. 
3Die Genehmigung zur Beisetzung einer Urne von einem Schiff auf hoher 
See ist zu erteilen, wenn dies nachweislich dem Willen des Verstorbenen 

entspricht und andere Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. 

(2) 1Wenn die Voraussetzungen für die Genehmigung nicht vorliegen, 

kann die zuständige Behörde weitere Beisetzungen untersagen und Um-
bettungen anordnen, ohne an Ruhezeiten gebunden zu sein. 2 Art. 11 Abs. 

3 und 4 gelten entsprechend. 3Zur Umbettung ist der Inhaber der tatsäch-

lichen Gewalt über den Bestattungsplatz verpflichtet. 

(3) 1Die zuständige Behörde setzt die Ruhezeit fest. 2Im übrigen gilt Art. 

10 entsprechend. 

(4) Der Bestattungsplatz darf für andere Zwecke nur verwendet werden, 

wenn sämtliche Ruhezeiten abgelaufen oder die Leichen und Aschenreste 
Verstorbener, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, umgebettet wor-

den sind. 

(5) 1Die Beisetzung auf vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes genehmig-

ten Bestattungsplätzen bedarf keiner Genehmigung, wenn sie nach den 
bisher geltenden Rechtsvorschriften keiner Genehmigung bedurfte. 2Die 



zuständige Behörde kann die weitere Benutzung solcher Bestattungsplätze 
untersagen und Umbettungen anordnen, ohne an Ruhezeiten gebunden zu 

sein, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nrn. 2 bis 4 nicht vorlie-

gen. 

 
Art. 13 

Feuerbestattungsanlagen 

(1) Feuerbestattungsanlagen müssen so beschaffen sein und so betrieben 

werden, daß den Anforderungen des Art. 5 entsprochen werden kann. 

(2) 1Feuerbestattungsanlagen dürfen nur mit Genehmigung der zuständi-
gen Behörde betrieben oder in ihrem Betrieb wesentlich geändert werden; 

der Genehmigung bedarf es nicht, wenn die Errichtung, der Betrieb oder 
die Änderung der Anlage einer baurechtlichen Gestattung bedarf oder 

wenn eine Zustimmung wegen Art. 73 Abs. 1 Satz 3 BayBO nicht erforder-
lich ist. 2Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des 

Absatzes 1 erfüllt sind und sonstige Vorschriften des öffentlichen Rechts 
nicht entgegenstehen. 3Der Betrieb der Feuerbestattungsanlage kann un-

tersagt werden, wenn er Vorschriften des öffentlichen Rechts widerspricht. 

(3) Art. 8 Abs. 3 gilt entsprechend. 

 
Art. 13a 

Enteignung 

Zur Schaffung oder Änderung von Bestattungseinrichtungen kann nach 
den Vorschriften des Bayerischen Gesetzes über die entschädigungspflich-

tige Enteignung1 enteignet werden. 

 

 

Abschnitt 3 

Aufsicht und Ermächtigungen 

  

Art. 14 
Behördliche Überwachung 

(1) 1Die Gemeinden und die Landratsämter als staatliche Verwaltungsbe-
hörden haben dafür zu sorgen, daß die Vorschriften dieses Gesetzes und 

die auf Grund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsvorschriften eingehalten 
werden. 2Sie können die hierzu erforderlichen Anordnungen für den Ein-

zelfall treffen. 

(2) 1Soweit Anordnungen nach Absatz 1 nicht möglich oder nicht zulässig 

sind oder keinen Erfolg versprechen, muß die Gemeinde, in unaufschieb-
baren Fällen die Polizei, für die Leichenschau, die Bestattung und die ihr 

vorausgehenden notwendigen Verrichtungen, für die Zur-Ruhe-Bettung 
von Fehlgeburten oder von Feten und Embryonen aus Schwangerschafts-

abbrüchen, für die Beseitigung von Körper- und Leichenteilen und für Um-

bettungen selbst oder durch vertraglich Beauftragte sorgen. 2Die 

                                                 
1 BayRS 2141-1-I 



Gemeinde und der Träger der Polizei können von einem Pflichtigen Ersatz 
der notwendigen Kosten verlangen. 3Erfüllt eine Gemeinde ihre Verpflich-

tung nach Satz 1 nicht oder nicht rechtzeitig, so kann an ihrer Stelle und 

auf ihre Kosten unmittelbar die Rechtsaufsichtsbehörde handeln. 4Soweit 
in gemeindefreien Gebieten die Verpflichtung nach Satz 1 von den Grund-

stückseigentümern zu erfüllen ist, gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. 

(3) 1Die zuständigen Stellen und deren Beauftragte können zum Vollzug 

dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes ergangenen Rechts-
vorschriften Grundstücke, Räume und dort befindliche bewegliche Sachen 

betreten. 2Der Inhaber der tatsächlichen Gewalt hat ihnen diese zugäng-
lich zu machen. 3Wer Tatsachen kennt, deren Kenntnis für den Vollzug der 

Absätze 1 und 2 erforderlich ist, ist verpflichtet, auf Verlangen der zustän-
digen Stelle unverzüglich Auskunft darüber zu erteilen; Entsprechendes 

gilt für die Vorlage von Unterlagen. 4Art. 3 Abs. 2 Satz 3 findet Anwen-

dung. 

(4) 1Die unteren Behörden für Gesundheit, Ernährung und Verbraucher-
schutz wirken beim Vollzug dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Ge-

setzes ergangenen Rechtsvorschriften mit, soweit gesundheitliche Belange 

berührt werden; sie sind von den zuständigen Stellen insoweit zu beteili-
gen. 2Absatz 3 gilt für die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwe-

sen, Ernährung und Verbraucherschutz entsprechend. 

 

Art. 15 
Verpflichtete 

(1) Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, wer die Leichenschau zu veran-

lassen und für die Bestattung, die ihr vorausgehenden notwendigen Ver-
richtungen und für Umbettungen zu sorgen hat, unter welchen Vorausset-

zungen diese Verpflichtungen bestehen und wie und innerhalb welcher 

Zeit sie zu erfüllen sind.  

(2) 1Nach Absatz 1 können verpflichtet werden 

1. die Ehegattin oder der Ehegatte, die Lebenspartnerin oder der Lebens-
partner, die Verwandten und Verschwägerten auf- und absteigender Linie, die 

Adoptiveltern und Adoptivkinder, die Geschwister des Verstorbenen und de-
ren Kinder; die Reihenfolge der Verpflichteten soll sich nach dem Grad der 

Verwandtschaft oder Schwägerschaft richten, 

2. die Personensorgeberechtigten, 

3. der Betreuer, soweit die Sorge für die Person des Verstorbenen zu dessen 
Lebzeiten zu seinem Aufgabenkreis gehört hat. 
2Zur Veranlassung der Leichenschau können außerdem verpflichtet wer-

den der Eigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt von Grund-
stücken, Räumen und beweglichen Sachen, wenn sich die Leiche dort be-

findet, in Betrieben, Heimen, Schulen, Anstalten und sonstigen Einrichtun-
gen, außerdem deren Leiter und in Krankenhäusern und Entbindungshei-

men die Ärzte in leitender Stellung. 

 



Art. 16 
Durchführungsvorschriften 

Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnungen 

1. die Anforderungen der Art. 1, 2, 3a, 5, 6, 9, 10, 12 und 13 näher zu regeln 

und die erforderlichen Vorschriften zu erlassen, um die Einhaltung dieser An-
forderungen und darüber hinausgehende Belange der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung sicherzustellen, ferner um die von Leichen, Fehlgeburten, Kör-
per- und Leichenteilen ausgehenden Gefährdungen abzuwehren und zu ver-

hindern, daß öffentliche Bestattungseinrichtungen mehr als durch eine schick-
liche Totenehrung geboten beansprucht werden. In diesen Rechtsverordnun-

gen kann das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege insbesondere 

a) die in Art. 15 Abs. 2 Genannten und diejenigen, die beim Tod zugegen wa-

ren oder eine Leiche auffinden, zur Meldung des Todesfalls verpflichten, 

b) vorschreiben, daß die Leichenschau durch einen im öffentlichen Gesund-

heitsdienst tätigen oder von der zuständigen Behörde bestellten Arzt durch-
zuführen oder zu wiederholen oder eine innere Leichenschau vorzunehmen 

ist, ferner bestimmen, daß die Ärzte an Verstorbenen, die sie behandelt ha-
ben, die Leichenschau nicht vornehmen dürfen, 

c) die Pflichten des Arztes, der die Leichenschau vornimmt und desjenigen, 
der die Leichenschau veranlaßt hat, festlegen, 

d) Näheres über die Todesbescheinigung und deren Aufbewahrung regeln, 

e) Anforderungen und Pflichten für diejenigen bestimmen, die berufsmäßig 
die Bestattung von Leichen vorbereiten oder durchführen (Bestatter) und da-

bei vorschreiben, daß die Bestatter die Gewähr für die gesetz- und fachmä-
ßige Vorbereitung und Durchführung der Bestattung bieten müssen, 

f) Anforderungen für Friedhöfe, Bestattungsplätze, Feuerbestattungsanlagen 
und sonstige Bestattungseinrichtungen, für ihren Betrieb und ihre Überwa-

chung, ferner für Grabstätten, Särge, Sargausstattungen, Urnen, die Beklei-
dung von Leichen und die Beförderungsmittel für Leichen und für Aschenreste 

Verstorbener stellen, 

g) bestimmen, wie im Fall des Art. 1 Abs. 2 Satz 2 zu verfahren ist, wenn 

über Art, Ort oder Durchführung der Bestattung Meinungsverschiedenheiten 
unter gleichrangig verpflichteten Angehörigen bestehen, 

h) die Beförderung, Bestattung und Ausgrabung von einer Erlaubnis oder ei-
ner Anzeige und bestimmten Nachweisen, die Ausgrabung insbesondere von 
einem wichtigen Grund abhängig machen, 

i) zur Sicherstellung der Bestattung die Schließung von Friedhöfen von einer 
vorherigen Anzeige abhängig machen; 

2. Ärzte bestimmter Fachrichtungen oder Ärzte, die zu dem Verstorbenen in 
einer familienrechtlichen Beziehung der in Art. 2 Abs. 3 bezeichneten Art ge-

standen haben, von der Verpflichtung nach Art. 2 Abs. 2 auszunehmen; 

3. vorzusehen, daß die zuständige Behörde Ausnahmen von der Pflicht, 

Aschenreste Verstorbener in eine Urne aufzunehmen, die Aschenreste beizu-
setzen oder die für sie festgesetzte Ruhezeit einzuhalten, zulassen kann, so-

weit Art. 5 nicht entgegensteht; 

4. unbeschadet des Art. 14 die zuständigen Behörden und sonstigen zustän-

digen Stellen zum Vollzug dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes 



ergangenen Rechtsvorschriften und zum Vollzug der zwischenstaatlichen Ver-

einbarungen über das Leichen- und Bestattungswesen zu bestimmen; 

5. die sonstigen zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften 

zu erlassen, insbesondere die in diesem Gesetz oder den auf Grund dieses 
Gesetzes ergangenen Rechtsvorschriften vorgesehenen Verwaltungsverfahren 

näher zu regeln. 

 

Art. 17 
Örtliche Vorschriften 

(1) Soweit es zum Schutz der Gesundheit oder zur Verhinderung einer 

über eine schickliche Totenehrung hinausgehenden Inanspruchnahme öf-
fentlicher Bestattungseinrichtungen erforderlich ist und nicht andere 

Rechtsvorschriften darüber bestehen, können die Gemeinden Verordnun-
gen über die Vorbereitung und Durchführung der Bestattung, insbeson-

dere über die Verrichtungen an Leichen und ihre Verwahrung, ferner über 
die Beschaffenheit der Särge, Sargausstattungen, Urnen und die Beklei-

dung von Leichen und die Anlage, Tiefe, Instandhaltung und Öffnung der 

Grabstätten erlassen. 

(2) Die Gemeinden können durch Verordnung die zur Aufrechterhaltung 

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf Friedhöfen, in Feuerbestat-
tungsanlagen, Leichenräumen und ähnlichen Einrichtungen erforderlichen 

Vorschriften erlassen, insbesondere ein deren Ordnung und Würde verlet-
zendes Verhalten verbieten, soweit nicht bereits andere Rechtsvorschriften 

darüber bestehen. 

(3) Soweit Gemeinden Regelungen im Sinn der Absätze 1 und 2 durch 

Verordnung getroffen haben, können sie Satzungen darüber nicht mehr 

erlassen. 

(4) Die Vorschriften über das Verfahren beim Erlaß bewehrter Gemeinde-

verordnungen sind anzuwenden. 

  

 

Abschnitt 4 
Ordnungswidrigkeiten, Übergangs- und Schlußvorschriften 

 

  

Art. 18 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer 

1. eine Leiche beiseite schafft oder bestattet, ohne daß die in diesem Gesetz 

oder auf Grund dieses Gesetzes oder in anderen Rechtsvorschriften festgeleg-
ten Voraussetzungen für die Bestattung vorliegen, 

2. ohne die vorgeschriebene Leichenschau und ohne sichere Zeichen des To-

des eine Leichenöffnung vornimmt oder eine Leiche zu medizinischen oder 
wissenschaftlichen Zwecken verwendet, 

3. bei der Öffnung einer Leiche oder ihrer Verwendung zu medizinischen oder 
wissenschaftlichen Zwecken oder wer als Arzt bei der Leichenschau oder als 



Bestatter in Ausübung seines Berufs Anzeichen für einen nicht natürlichen 

Tod feststellt und nicht unverzüglich die Polizei oder Staatsanwaltschaft ver-
ständigt, 

4. eine Leiche eines Unbekannten oder eine Leiche, für die Anhaltspunkte ei-
nes nicht natürlichen Todes bestehen, öffnet oder zu medizinischen oder wis-

senschaftlichen Zwecken verwendet, bevor nicht die Staatsanwaltschaft oder 
der Richter beim Amtsgericht zugestimmt oder die Bestattung schriftlich ge-

nehmigt hat, 

5. fortfährt, eine Leiche, an der bisher unbekannte Anzeichen eines nicht na-

türlichen Todes auftauchen, zu öffnen oder zu medizinischen oder wissen-
schaftlichen Zwecken zu verwenden, bevor nicht die Staatsanwaltschaft oder 

der Richter beim Amtsgericht zugestimmt oder die Bestattung schriftlich ge-
nehmigt hat, 

6. als Arzt der Pflicht, die Leichenschau vorzunehmen, nicht oder nicht recht-
zeitig nachkommt, 

7. entgegen Art. 3 und 14 Abs. 3 Grundstücke, Räume und bewegliche Sa-

chen nicht betreten läßt oder nicht zugänglich macht, die erforderlichen Aus-
künfte nicht oder unrichtig erteilt oder Unterlagen nicht vorlegt, 

8. entgegen Art. 3a Abs. 3 Satz 3 personenbezogene Daten für andere Zwe-
cke verwendet, 

9. als Inhaber des Gewahrsams den Pflichten zur Zur-Ruhe-Bettung von Fehl-
geburten und von Embryonen und Feten aus Schwangerschaftsabbrüchen 

nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 

10. den durch Art. 6 Abs. 3 oder auf Grund des Art. 15 festgelegten Pflichten 

nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 

11. die Leichenschau, die Bestattung oder die Zur-Ruhe-Bettung von Fehlge-

burten, Feten oder Embryonen aus Schwangerschaftsabbrüchen oder die Be-
seitigung von Körper- oder Leichenteilen verhindert oder zu verhindern ver-

sucht, 

12. in einer nicht zugelassenen Art und Weise Leichen bestattet oder bestat-
ten läßt oder einäschert oder einäschern läßt, 

13. entgegen Art. 12 Abs. 4 einen Bestattungsplatz für andere Zwecke ver-
wendet, bevor sämtliche Ruhezeiten abgelaufen oder die Leichen und Aschen-

reste Verstorbener, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, umgebettet 
worden sind, 

14. einer Rechtsverordnung nach Art. 15 bis 17 zuwiderhandelt, soweit sie für 
einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

(2) Mit Geldbuße kann auch belegt werden, wer in den Fällen des Absatzes 

1 Nrn. 1 bis 5, 8, 9, 10 und 12 die Tat fahrlässig begangen hat. 

 
Art. 19 

Einschränkung von Grundrechten 



(1) Auf Grund dieses Gesetzes kann das Grundrecht der Unverletzlichkeit 
der Wohnung eingeschränkt werden (Art. 13 des Grundgesetzes2), Art. 

106 der Verfassung3). 

(2) Für eine Maßnahme auf Grund dieses Gesetzes, die eine Enteignung 
enthält, ist dem Eigentümer oder dem sonstigen Berechtigten nach den 

Vorschriften des Bayerischen Gesetzes über die entschädigungspflichtige 

Enteignung Entschädigung in Geld zu leisten. 

 
Art. 20 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

(1) Unberührt bleiben 

1. zwischenstaatliche Vereinbarungen, insbesondere über die Leichenbeförde-

rung, 

2. die Vorschriften des Polizeirechts, 

3. Art. 24 der Gemeindeordnung4, Art. 18 der Landkreisordnung5, Art. 18 der 
Bezirksordnung6 und die darauf beruhenden Satzungen, soweit sie diesem 

Gesetz und den auf Grund des Art. 16 ergangenen Rechtsvorschriften nicht 
widersprechen. Bestattungseinrichtungen sind Einrichtungen im Sinn des Art. 
24 Abs. 3 der Gemeindeordnung. 

(2) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes genehmigte Feuerbestattungsanla-

gen gelten als genehmigt im Sinn des Art. 13. 

 

Art. 21 
Inkrafttreten 

1Dieses Gesetz ist dringlich. 2Es tritt am 1. Januar 1971 in Kraft7. 

                                                 
2 BGBl. FN 100-1 
3 BayRS 100-1-S 
4 BayRS 2020-1-1-I 
5 BayRS 2020-3-1-I 
6 BayRS 2020-4-2-I 
7 Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 24. September 1970 (GVBl. S. 417) 


